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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Ückeritz - Gemeindevertretung Ückeritz

Beschlussvorlage-Nr:
GVUe-1059/22

Beschlusstitel:
Beschluss zur Fortführung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 
"Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz"

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Zander

Datum:
10.02.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 03.02.2022 Bauausschuss Ückeritz Vorberatung
Öffentlich 22.02.2022 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 umfasst den nördlichen Teil des 
Campingplatzes Ückeritz.
Er wird im Nordwesten durch das Bebauungsplangebiet Nr. 2 „Strandvorplatz“, im Nordosten 
durch Küstenschutzwald und Ostsee, im Südosten durch das Bebauungsplangebiet Nr. 8 
„Ferienhausgebiet Blankenfohrt“ und im Südwesten durch ausgedehnte Waldflächen 
begrenzt.

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 131/2 teilweise, 133/30, 133/31, 133/32, 133/60 
teilweise, 133/61, 133/62 teilweise, 133/63 teilweise, 135/17 teilweise und 135/19 teilweise 
der Flur 1, Gemarkung Ückeritz.
Die Gesamtfläche beträgt rd. 91.911 m².
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1.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz befürwortet die Fortführung der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 14 „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz 
Ückeritz“ gemäß dem vorgelegten geänderten Entwurf von Planzeichnung (Teil A) und Text 
(Teil B) in der Fassung von 11-2021.
Eine entsprechende Beschlussempfehlung wurde seitens der Arbeitsgruppe 
Perspektiventwicklung Campingplatz Ückeritz im Ergebnis der Beratung vom 03.02.2022 
ausgesprochen.

Gegenüber den bisherigen Planvorstellungen der Gemeinde wird als wesentliche Änderung 
des Inhaltes der Planung die perspektive Ansiedlung des Bauhofes (SO1) an der 
nordwestlichen Plangebietsgrenze vorgesehen.  Die Standortneueinordnung mit dem 
zugewiesenen Flächenareal von rd. 4.600 m² ermöglicht es dem Bauhof, die perspektivisch 
zu erwartenden Anforderungen an die Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen zu 
bewältigen.

Mit Auslagerung des Bauhofes aus dem Tourismuszentrum (SO 3) entfallen die bisherigen 
baulichen und nutzungsseitigen Zwänge und der Weg für eine umfassende attraktive 
Neugestaltung des Mittelpunktes des Campingplatzes wird freigemacht. Das 
Tourismuszentrum soll Einrichtungen der Verwaltung, Betreuung, Versorgung (u.a. Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften) und Freizeitgestaltung (u.a. Indoorspieleinrichtungen, 
Wellness und Sauna) für die Nutzer des Plangebietes sowie einfache 
Beherbergungsangebote und Zimmer zur Unterbringung von Mitarbeitern der Einrichtungen 
des Plangebietes beherbergen.

Die Planänderung ermöglicht eine schrittweise Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes 
entsprechend den Anforderungen an eine durchgehende Gewährleistung der 
Funktionstüchtigkeit der betrieblichen Abläufe und den finanziellen Möglichkeiten.

2.
Auf Grundlage des bestätigten geänderten Planentwurfes von 11-2021 sind durch das Amt 
Usedom Süd/Eigenbetrieb „Kurverwaltung Seebad Ückeritz“ das für die Erstellung der 
Umweltgutachten vertraglich gebundene Büro UmweltPlan GmbH Stralsund mit der 
Überarbeitung des Umweltberichtes, der Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung, der FFH- 
Verträglichkeitsvoruntersuchung für das FFH- Gebiet „Wocknin-See“ und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu beauftragen.

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Ückeritz 9
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4.00

22.00

4.00

22.00

4.00

26.33

4.00

6.00

22.00

4.00

1. Art der baulichen Nutzung

BauNVO

BauGB

§§ 16 und 19

2. Maß der baulichen Nutzung BauGB

BauNVO

§§ 16 und 19 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1

§ 10 Abs. 5

§ 9 Abs.1 Nr. 1

§§ 16 und 19 BauNVO

BauNVO§§ 16 und 20

BauGB3. Bauweise, Baugrenzen

BauNVO

BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2

§ 22 Abs. 2

§ 22 Abs. 4

BauNVO§ 23 Abs. 3

BauGB4. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 15

BauGB§ 9 Abs.1 Nr. 17 

BauGB
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 
§ 9 Abs. 6

BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 20

BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b

8. Sonstige Planzeichen

BauGB
§ 9 Abs. 5 Nr. 1 
und Abs. 6

BauGB§ 9 Abs. 7

§ 16 Abs. 5

§ 9 Abs. 6 BauGB

NatSchAG M-V

BauNVO

§ 29 

Sondergebiete, die der Erholung dienen
Zweckbestimmung Campingplatzgebiet

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich öffentlich

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Grünflächen
Zweckbestimmung:

Großgrün öffentlich

Spielplatz
(ohne Flächensignatur)

Minigolfplatz
(ohne Flächensignatur)

Flächen für Aufschüttungen mit Höhenlage
OK Standplätze 1,80 m über NHN

Erhalt von Bäumen

Naturschutzgebiet  "Wocknin-See"

FFH-Gebiet DE 1950-301 "Wocknin-See"

zu fällende Bäume

ö

ö

I. Festsetzungen

Grundfläche als Höchstmaß in m²

Grundflächenzahl als Höchstmaß in m²

Grundfläche je Standplatz für Wohnmobile, 
Caravans und Zelte in m²
als Mindestmaß

GR

GRZ

GR  70 m²

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI, II

o

abweichende Bauweise

offene Bauweise

Baugrenzen

a

5. Grünflächen

6. Flächen für Aufschüttungen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
    für Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
    von Natur und Landschaft  

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landwirtschaft
Zweckbestimmung: 
Flächen zur Einleitung und Ableitung 
von Oberflächenwasser

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung
besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten
erforderlich sind

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 14

Abgrenzung der Baugebiete 

II. Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 
im Sinne des Naturschutzrechts

90 m Abstand zur 
seeseitigen Dünenoberkante 

Küstenschutzstreifen 150 m

Flurstücksbezeichnung
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1.7

4
Gebäudebestand
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III. Darstellungen ohne Normcharakter
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Flurstücksgrenzen

Flächen für Standplätze für Wohnmobile, 
Caravans und Zelte 
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5.00

SO1-SO9

N
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ZEICHENERKLÄRUNG 
gemäß PlanZV

5. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz 
Ückeritz"  der  Gemeinde Seebad Ückeritz, bestehend  aus  der  Planzeichnung  (Teil A), dem  Text (Teil 
B), der Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung von 02-2014 und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellengnahmen  hat in der Zeit vom 28.04.2014 bis zum  
06.06.2014  während folgender Zeiten : 
 

montags bis  mittwochs   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
donnerstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   

 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahm e n  bei der 
Beschlussfassung über  den Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" d e r Gemeinde Seebad Ückeritz unberücksichtigt bleiben können, durch  
Veröffentlichung  im „Usedomer Amtsblatt“ am  16.04.2014 ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
6. 
Die von der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz berührten Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden  sind mit Schreiben vom 23.04.2014 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
7. 
Die Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am 
................... geprüft.  Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
8. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz 
Ückeritz"  der  Gemeinde Seebad Ückeritz ist nach der öffentlichen Auslegung geändert worden. 
Daher hat der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz 
auf dem Campingplatz Ückeritz"  der  Gemeinde Seebad Ückeritz, bestehend  aus  der  Planzeichnung  
(Teil A), dem  Text (Teil B), der Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung von ………….. 
und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellengnahmen  in der Zeit vom 
……………  bis zum  ……………   während folgender Zeiten : 
 

montags bis  mittwochs   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
donnerstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   

 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über  den Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz unberücksichtigt bleiben können, durch  
Veröffentlichung  im „Usedomer Amtsblatt“ am  …………… ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen im 
Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Süd unter http://www.amtusedom.de und dort unter 
dem Link „Bekanntmachungen“, Gemeinde Ückeritz,  eingestellt.  
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
9. 
Die von der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz berührten Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden  sind mit Schreiben vom …………… zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
10. 
Der katastermäßige Bestand am  .............................  wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab ..................  vorliegt. Regressansprüche 
können nicht abgeleitet werden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg /Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
11. 
Die Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am 
................... geprüft.  Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
12. 
Der  Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz" der 
Gemeinde Seebad Ückeritz, bestehend aus der  Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am  
....................  von der Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz als Satzung beschlossen.  
Die Begründung einschl. Umweltbericht  zum  Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und 
Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz vom  ..................  gebilligt. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
13. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz, bestehend aus der  Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B),  wird hiermit ausgefertigt. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
14. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
Begründung einschl. Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a (1)  BauGB 
sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch  Veröffentlichung im „Usedomer 
Amtsblatt“ a m  .................... bekanntgemacht worden.  In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung  sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   
Kommunalverfassung   M - V  vom 13.07.2011 (GVOBl.  M  -  V     S. 777) hingewiesen worden. 
Die Satzung über den  Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz ist mit Ablauf des  ................ rechtskräftig 
geworden. 
Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Satzungsfassung im Internet auf der Homepage des 
Amtes Usedom Süd unter http://www.amtusedom.de und dort unter dem Link „Ortsrecht“, Gemeinde 
Ückeritz,  eingestellt. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem 
Campingplatz Ückeritz" wurde durch die Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz am 19.01.2012 
gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Veröffentlichung  
im „Usedomer Amtsblatt“ am 22.02.2012. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt 
worden. 
 
Seebad Ückeritz(Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
3. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3  Abs. 1  Satz 1 BauGB ist am 27.03.2014 
durchgeführt worden. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
4. 
Die Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz hat am 27.03.2014 den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad 
Ückeritz mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil (B) und Begründung einschl. Umweltbericht  in der Fassung 
von 02-2014 beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Seebad Ückeritz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

Satzung  der Gemeinde Seebad Ückeritz über  den  
Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz"  
 

STANDORTANGABEN 
 
Land  Mecklenburg- Vorpommern 
Landkreis Vorpommern - Greifswald 
Gemeinde Seebad Ückeritz 
Gemarkung Ückeritz 
Flur  1   
Flurstücke 131/2 teilweise, 133/30, 133/31, 133/32, 133/60 teilweise, 133/61,  

133/62 teilweise, 133/63 teilweise, 135/17 teilweise, 135/19 teilweise 
 
 

Ermächtigungsgrundlage  
 
Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), des § 86 der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBl. M-V S. 682), und des § 11 Abs. 3 des 
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom 29. 
07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 11 G. vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2020), wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung des Seebades Ückeritz vom .................  
folgende  Satzung   über  den Bebauungsplan Nr. 14  „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf 
dem Campingplatz Ückeritz" der Gemeinde Seebad Ückeritz, bestehend aus der Planzeichnung  
(Teil A)  und  dem Text (Teil B), erlassen:  
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Satzung der Gemeinde Seebad Ückeritz
über den Bebauungsplan Nr. 14
"Tourismuszentrum und Caravanplatz
auf dem Campingplatz Ückeritz"

11-2021

geänderte Entwurfsfassung
Anarbeitungsstand, 
Änderungen gemäß 
Arbeitsgruppe vom 03.02.2022 

NUTZUNGSSCHABLONEN

Art der baulichen Nutzung

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Grundflächen der baulichen Anlagen                                                                    
als Höchstmaß

Grundfläche je Standplatz
als Mindestmaß

I

GRZ  0,8 o/a

/

GR  je Mobilheim 40 m² /

II

GRZ  0,8 o/a

I

GR   Sanitär- und Dienst-
leistungsgebäude 1          560 m²

o

GR  je Standplatz                 70 m²

I

o

SO 1

SO 2

SO 3

SO 4

SO 5

GR  je Standplatz                 70 m²

GR  je Ferienhaus                 70 m²

GR   Sanitär- und Dienst-
leistungsgebäude 2          300 m²

I

o

SO 6

GR  je Standplatz                 70 m²

GR   Sanitär- und Dienst-
leistungsgebäude 3          300 m²

7. Sondergebiet Campingplatzgebiet  7 - Standplätze für Wohnmobile, 
                                                                        Caravans und Zelte/ 
                                                                        Übernachtungshütten/ Sanitär- und 
                                                                        Dienstleistungsgebäude 4     SO 7

I

o

GR  je Standplatz                 70 m²

SO 7

GR   Sanitär- und Dienst-
leistungsgebäude 4          215 m²

GR  je Übernachtungs-
hütte                                     70 m²

I

o

GR  je Standplatz                 70 m²

6. Sondergebiet Campingplatzgebiet  6 - Standplätze für Wohnmobile, 
                                                                       Caravans und Zelte/ Sanitär- und  
                                                                       Dienstleistungsgebäude 3      SO 6                                                                       

8. Sondergebiet Campingplatzgebiet  8 - Standplätze für Wohnmobile, 
                                                                       Caravans und Zelte/ Sanitär- und  
                                                                       Dienstleistungsgebäude 5      SO 8                                                                       

SO 8

GR   Sanitär- und Dienst-
leistungsgebäude 5            45 m²

9. Sondergebiet Campingplatzgebiet  9 - Strandnahversorgung/
                                                                       Gastronomie                            SO 9

SO 9

GR                                         580 m²

I

o

5. Sondergebiet Campingplatzgebiet  5 - Standplätze für Wohnmobile, 
                                                                       Caravans und Zelte/   
                                                                       Ferienhäuser                            SO 5
                                                                       

1. Sondergebiet Campingplatzgebiet 1 - Gemeindliche Bauhof           SO 1

2. Sondergebiet Campingplatzgebiet  2 - Mobilheime                           SO 2

3. Sondergebiet Campingplatzgebiet  3 - Tourismuszentrum                 SO 3

4. Sondergebiet Campingplatzgebiet  4 - Standplätze für Wohnmobile, 
                                                                       Caravans und Zelte/   
                                                                       Sanitär- und Dienstleistungsgebäude 
                                                                       1 und 2                                   SO 4

I. Planrechtliche Festsetzungen 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO) 
(1) 
Festgesetzt wird das Sondergebiet Erholung mit Zweckbestimmung Campingplatzgebiet gemäß § 10 
Abs. 5 BauNVO. 
(2) 
Gemäß Festsetzung in der Planzeichnung (Teil A) wird folgende Gliederung vorgenommen: 

1.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 1 -  Gemeindlicher Bauhof               SO 1 
2.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 2 -  Mobilheime     SO 2 
3.   Sondergebiet Campingplatzgebiet 3 -  Tourismuszentrum              SO 3 
4.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 4 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  

und Zelte/Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude 1 und 2    SO 4 

5.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 5 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  
und Zelte/Ferienhäuser              SO 5 

6.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 6 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  
und Zelte/Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude 3    SO 6 

7.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 7 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  
und Zelte/Übernachtungshütten/  
Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude 4    SO 7 

8.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 8 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  
und Zelte/Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude 5    SO 8 

9. Sondergebiet Campingplatzgebiet 9 -  Strandnahversorgung/Gastronomie SO 9 
(3) 
Für die  einzelnen Sondergebiete gelten folgende Nutzungsfestsetzungen: 

1.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 1 -  Gemeindlicher Bauhof               SO 1 
a) 
Das Sondergebiet SO 1 soll der Errichtung von Anlagen und Einrichtungen des Bauhofes zur 
Bewirtschaftung und Verwaltung der Einrichtungen des Plangebietes dienen und 
gesamtgemeindliche Aufgaben wahrnehmen. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- Anlagen und Einrichtungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung wie Werkstatt, Lager 

und Lagerflächen, 
- Anlagen und Einrichtungen für die Platzverwaltung, wie Büros, Sanitärräume (Umkleide-, 

Wasch- und Toilettenräume) sowie Pausen- und Bereitschaftsräume und 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind  
- maximal 2 Zimmer für das Bereitschaftspersonal des Bauhofes und 
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 

Abs. 2 BauNVO. 
2.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 2 -  Mobilheime     SO 2 
a) 
Das SO 2 dient dem Aufstellen und Bewohnen von Mobilheimen zu Erholungszwecken für einen 
wechselnden Personenkreis. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- Mobilheime, 
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Mobilheime,  
- nichtüberdachte Stellplätze und 
- Spiel- und Freizeitflächen. 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 
d) 
Nicht zulässig sind An- und Umbauten von Mobilheimen, deren feststehende Überdachungen, 
Vorlauben und selbständige Schutzdächer. 
 

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr.   20 BauGB) 

Die Maßnahmenfläche im Sondergebiet SO 1 ist als Kleingewässer naturnah zu gestalten. Die 
Gewässersohle ist versickerungsfähig herzurichten. 
 
7. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB) 
(1) 
Im Geltungsbereich des B-Plangebietes sind mindestens 245 Bäume zu pflanzen und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. 
(2) 
Für die Anpflanzung der neuen Bäume gelten die folgenden Vorgaben: 
je 2 Standplätze mindestens 1 Baum     = mind. 158 Bäume 
im SO 1 und SO 3 auf 4 Pkw-Stellplätze mind. 1 Baum   = mind. 15 Bäume 
im SO 2 und SO 4 entlang des Fußwegs mind. 40 Bäume  = mind. 40 Bäume 
auf den öffentlichen Plätzen im SO 3 mind. 18 Bäume   = mind. 32 Bäume 
(3) 
Für die Pflanzung sind heimische und standortgerechte großkronige Laubbäume der Mindestqualität 
Hochstamm, StU16/18 cm, 3xv, DB und heimische und standortgerechte Nadelbäume der 
Mindestqualität Solitär, 3xv, DB, Höhe 175-200 cm, zu verwenden. 
Die Baumscheiben müssen mindestens 12 qm groß sein und sind zu begrünen. 
Die Ersatzpflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach der jeweiligen Baumfällung 
vorzunehmen. 
 
8. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr.  25b) BauGB) 

Die zum Erhalt gekennzeichneten Gehölzflächen und Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang wertgleich zu ersetzen. 
 
9. Höhenlage baulicher Anlagen und bauliche Nutzung von Grundstücken für 

übereinanderliegende Geschosse und Ebenen sowie sonstiger Teile baulicher Anlagen  
 (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

i. V. m.  
  Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen äußere 

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind (Hochwasserschutz)  
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

Aus Gründen des Küsten- und Hochwasserschutzes sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 
(1) 
Bei der Errichtung von festen baulichen Anlagen für den ständigen Aufenthalt von Menschen ist eine 
Mindesthöhe für die Oberkante des Fertigfußbodens von 2,90 m über NHN (Bemessungshochwasser (BHW 
Außenküste) einzuhalten.  
Bei der Errichtung von festen baulichen Anlagen zu Lagerzwecken ist eine Mindesthöhe für die 
Oberkante des Fertigfußbodens  von   2,10 m NHN (BHW Achterwasser) einzuhalten.  
(2) 
Für alle festen baulichen Anlagen ist eine Standsicherheit gegenüber Wasserständen bis 2,90 m NHN 
(Bemessungshochwasser (BHW Außenküste) sicherzustellen. 
(3) 
Für elektrische Anlagen und die Lagerung wassergefährdender Stoffe (Treib- und Schmierstoffe, 
Anstrichmittel, etc.) ist eine Sicherheit gegenüber dem  BHW  Außenküste von 2,90 m NHN herzustellen. 
(4) 
Innerhalb der im Sondergebiet SO 2 als Flächen für Aufschüttungen mit dem Planzeichen 11.1 der PlanZV 
gekennzeichneten Flächen müssen die Standplätze für Wohnmobile und Caravans eine Mindesthöhe 
von 1,80 über NHN aufweisen.  
Die angrenzenden Verkehrsflächen sind bei der Geländeregulierung zu berücksichtigen. 

 

Hinweise 
 
1. Küsten- und vorbeugender Hochwasserschutz  
Das Plangebiet befindet sich ca. 120 bis 250 m von der Ostsee sowie ca. 2,3 km vom Achterwasser 
entfernt. Das Gebiet weist lt. topografischer Karte Höhenlagen unter 2,50 m NHN, in Teilbereichen auch 
über 2,50 m NHN auf. 
 
Teile des B-Plangebietes (SO 7 ,8 ,9 und zum Teil SO 6) befinden sich innerhalb des Küstenschutzgebietes 
„Zinnowitz-Bansin“ (Küstenkilometer U 14,000 bis U 35,500). Gemäß § 136 Abs. 1 LWaG bleiben die auf 
Grundlage des Wassergesetzes der DDR festgelegten Schutzgebiete bzw. -streifen (u. a. 
Küstenschutzgebiete gem. § 37 WG der DDR) bestehen. Innerhalb dieses Schutzgebietes bestehen 
verschiedene Verbote und Nutzungsbeschränkungen. 
 
Gemäß der Richtlinie 2-5/2012 “Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ des 
Regelwerkes Küstenschutz M-V beträgt das Bemessungshochwasser (BHW), welches einen 
Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang berücksichtigt, für 

die Außenküste der Insel Usedom          2,90 m NHN  
             das Achterwasser       2,10 m NHN 
 
Der Flachküstenabschnitt zwischen dem Steilufer vor der Ortslage Ückeritz und dem Langen Berg wird 
mittels des Schutzsystems Schorre mit Buhne - Strand -Düne - Deich (tlw.) geschützt. Die Schutzfunktion 
des Systems (z.B. Verlauf der Uferlinie, Breite und Höhe von Strand und Dünen) konnte durch die 
Ertüchtigung der Buhnenfelder sowie wiederholte Sedimentaufspülungen erhalten werden. 
Bei Eintritt des BHW und entsprechendem Seegang ist mit einer Abarbeitung (Profilumlagerung) der Düne 
zu rechnen. 
 
Im Bereich vor dem Campingplatz ist infolge der vorliegenden topografischen Verhältnisse (Strandhöhe 
am seeseitigen Dünenfuss ca. 2,0 m HN, mittlere Dünenhöhe ca. 4,5 m HN) ein Sedimentaustrag in einer 
Tiefe von 30 bis 35 m (ab seeseitiger Dünenkante) zu erwarten. Das Verschleißteil beträgt hier ca. 5 m, 
der Küstenrückgangswert mit natürlichem Küstenrückgang in 100 Jahren beträgt nach neuen 
Berechnungen durchschnittlich ca. 50 m. 
Hieraus resultiert ein notwendiger Abstand baulicher Anlagen von der (See-) Dünenoberkante von 90 m. 
 
Des Weiteren ist auch aus Richtung des Binnenküstengewässers für die Flächen, die unter 2,10 m NHN 
liegen und durch den Landesschutzdeich „Achterwasser“ infolge seiner unzureichenden Kontur 
(Deichhöhe und Böschungsneigungen) z. Zt. nur unzureichend geschützt werden können, eine 
Überflutung möglich. 
 
Zur Abschätzung des Gefährdungspotentials wurde ein Lage- und Höhenplan für das Plangebiet erstellt. 
In Abhängigkeit von der spezifischen Art der baulichen Nutzung des jeweiligen Baugebietes werden im 
Text (Teil B) unter I. 10. Schutzmaßnahmen (z. B. Geländeerhöhung, Festlegung von Mindesthöhen) 
festgesetzt. 
 
2. Belange der Forst  
(1) 
Für die im Plangebiet vorhandenen Waldflächen wurde von der zuständigen Forstbehörde eine 
Genehmigung zur ständigen Waldumwandlung erteilt. Die Nachnutzung erfolgt als  Sondergebiet 
Campingplatzgebiet bzw. als Grünfläche mit Zweckbestimmung Großgrün. 
(2) 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an Waldflächen. Gemäß § 20 LWaldG ist zur Sicherung vor 
Gefahren durch Windwurf und Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 
30 m zum Wald einzuhalten.  
Unterschreitungen des geforderten Waldabstandes werden für folgende Sondergebiete 
beantragt: 

- Sondergebiete SO 4 und SO 6 zur Errichtung von Sanitär- und Dienstleistungsgebäuden 
- Sondergebiete SO 7 bis SO 9 zur Sicherung der Bestandsbebauung.  

  
3. Definition Standplatz 
Ein Standplatz ist gemäß § 1 Abs. 3 Verordnung über Camping- und Wochenendplätze (CWVO MV) die 
Fläche, die auf einem Campingplatz zum Aufstellen eines Wohnwagens (Caravans) oder Zeltes und des 
dazugehörigen Kraftfahrzeuges bestimmt ist. 
Die Mindestgröße je Standplatz ist in den Nutzungsschablonen festgesetzt. 
Sofern die Kraftfahrzeuge nicht auf den Standplätzen abgestellt werden, ist für jeden Standplatz ein 
gesonderter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzustellen. Die Mindestgröße des Standplatzes darf dann 
um 15 m2 verkleinert werden. 
 
4. Baumfällungen und Gehölzrodungen 
Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG sind Baumfällungen und Gehölzrodungen im Zeitraum vom 01. März bis 
zum 30. September nicht zulässig. Über Ausnahmen entscheidet die Untere Naturschutzbehörde. 
 
5. Gehölzschutzsatzung 
Es gilt die Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Ückeritz 
(Gehölzschutzsatzung) vom 20. Oktober 2008 (veröffentlicht im Usedomer Amtsblatt Nr.12 vom 
26.11.2008). 
 
6. Pflanzungen 
Für die Pflanzungen von großkronigen Laubbäumen und Nadelbäumen im B-Plangebiet gelten die 
folgenden 
Baumartenempfehlungen: 
Alnus glutinosa Schwarz-Erle 
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Pinus sylvestris Wald-Kiefer 
 
7. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 

Abs. 3 BauGB und § 135 a bis 135 c BauGB 
 
8. Der Planung zugrunde liegenden Vorschriften 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
können im Amt „Usedom Süd“ in 17406 Usedom, Markt 7 im Bauamt,  eingesehen werden. 
Für diese Satzung sind das Baugesetzbuch  (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), und die 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),  anzuwenden. 
 

3.   Sondergebiet Campingplatzgebiet 3 -  Tourismuszentrum              SO 3 
a) 
Das Sondergebiet SO 3 soll vorwiegend der Verwaltung, Betreuung, Versorgung und 
Freizeitgestaltung der Nutzer des Plangebietes sowie untergeordnet der einfachen 
Beherbergung und Unterbringung von Mitarbeitern der Einrichtungen des Plangebietes dienen. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden gewerblichen Einrichtungen und Anlagen 

sowie Handwerksbetriebe, die die Erholungsnutzung nicht wesentlich stören, 
- Anlagen und Einrichtungen für sportliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke, die 

Verwaltung sowie für die sonstige Freizeitgestaltung wie Gemeinschaftsräume, 
Indoorspieleinrichtungen, Wellness und Sauna, 

- Sanitär- und Dienstleistungseinrichtungen, 
- einfache Beherbergungseinrichtungen (Hostel, Pension), 
- Anlagen und Einrichtungen für die technische Ver- und Entsorgung des Plangebietes, 
- Spiel- und Freizeitflächen und 
- nichtüberdachte Stellplätze. 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind  
- maximal 15 Zimmer für die Mitarbeiter der Einrichtungen des Plangebietes in den 

Obergeschossen der unter b) aufgeführten Einrichtungen und 
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 

Abs. 2 BauNVO. 
4., 6., 8. Sondergebiete Campingplatzgebiet 4, 6 und 8 - Standplätze für Wohnmobile, Caravans  

und Zelte/Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude                SO 4/SO 6/SO 8 

a) 
Die Sondergebiete SO 4, SO 6 und SO 8 dienen dem vorübergehenden Aufstellen und Bewohnen 
von Wohnmobilen, Caravans und Zelten zu Erholungszwecken für einen wechselnden 
Personenkreis. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- Standplätze für Wohnmobile, Caravans und Zelte, 
- Sanitär- und Dienstleistungsgebäude,  
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Standplätze, 
 - nichtüberdachte Stellplätze und 
- Spiel- und Freizeitflächen. 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 
d) 
Nicht zulässig sind An- und  Umbauten von Wohnmobilen, Caravans und Zelten, deren 
feststehende Überdachungen, Vorlauben und selbständige Schutzdächer. 
5.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 5 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  

und Zelte/Ferienhäuser              SO 5 
a) 
D a s Sondergebiet SO 5 dient dem vorübergehenden Aufstellen und Bewohnen von 
Wohnmobilen, Caravans und Zelten sowie der Errichtung von Ferienhäusern zu Erholungs-
zwecken für einen wechselnden Personenkreis. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- Standplätze für Wohnmobile, Caravans und Zelte, 
- Ferienhäuser, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung 

für den ganzjährigen Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, 
überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen, 

- Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke, für Wellness und für die sonstige 
Freizeitgestaltung sowie für die Verwaltung der Ferienhäuser, 

- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Standplätze und Ferienhäuser,  
 - nichtüberdachte Stellplätze und 
- Spiel- und Freizeitflächen. 
 c) 
Ausnahmsweise zulässig sind die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 
d) 
Nicht zulässig sind An- und Umbauten von Wohnmobilen, Caravans und Zelten, deren 
feststehende Überdachungen, Vorlauben und selbständige Schutzdächer. 
7.  Sondergebiet Campingplatzgebiet 7 -  Standplätze für Wohnmobile, Caravans  

und Zelte/Übernachtungshütten/  
Sanitär- und Dienstleistungs- 
gebäude 4    SO 7 

a) 
Das Sondergebiet SO 7 dient d e m  vorübergehenden Aufstellen und Bewohnen von 
Wohnmobilen,  Caravans  und Zelten sowie der Errichtung von Übernachtungshütten zu 
Erholungszwecken für einen wechselnden Personenkreis. 
b) 
Zulässig sind nur: 
- Standplätze für Wohnmobile, Caravans und Zelte, 
- Übernachtungshütten 

Als Übernachtungshütten werden kleine ortsfeste oder transportable Gebäude zur 
saisonalen Nutzung  als Übernachtungsmöglichkeit  bezeichnet. Sie zeichnen sich durch 
eine einfache Ausstattung aus und sind medienseitig lediglich mit  einer Stromversorgung 
versehen. 

- ein Sanitär- und Dienstleistungsgebäude,  
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Standplätze und der Übernachtungshütten,  
 - nichtüberdachte Stellplätze und 
- Spiel- und Freizeitflächen. 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 
d) 
Nicht zulässig sind An- und Umbauten von Wohnmobilen, Caravans und Zelten, deren 
feststehende Überdachungen, Vorlauben und selbständige Schutzdächer. 
9. Sondergebiet Campingplatzgebiet 9 -  Strandnahversorgung/Gastronomie SO 9 
a) 
Das Sondergebiet SO 9 dient der Versorgung der Nutzer des Plangebietes.  
b) 
Zulässig sind nur: 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 
- kleinteiliger Einzelhandel mit Waren des täglichen Bedarfs und Campingartikeln,  
- die der Versorgung des Gebietes dienenden gewerblichen Einrichtungen und Anlagen 

sowie Handwerksbetriebe, die die Erholungsnutzung nicht wesentlich stören, 
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung,  
 - nichtüberdachte Stellplätze und 
- Spiel- und Freizeitflächen. 
c) 
Ausnahmsweise zulässig sind die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2  BauNVO. 
d) 
Nicht zulässig sind 
- Standplätze für Wohnmobile, Caravans, Zelte und Übernachtungshütten, 
- Ferienwohnungen, 
- Wohnungen für den Betriebsinhaber bzw. Betriebsleiter und Mitarbeiterwohnungen. 

 
2. Bauweise 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
In der abweichenden Bauweise sind Gebäude von mehr als 50 m Länge zulässig. 
Zu allen Grundstücksgrenzen sind die Abstandsflächen einzuhalten. 
 
3. Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr.  2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
(1) 
Die festgesetzten Baugrenzen dürfen, soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, 
überschritten werden durch: 
- Dachüberstände in einer Tiefe bis max. 0,8 m, 
- Eingangsüberdachungen, Treppen und Rampen bis zu einer Tiefe von 1,50 m, 
- ebenerdige Terrassenflächen und 
- Stellplätze, Zufahrten sowie Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 

Diese sind auch innerhalb der Flächen für Standplätze zulässig. 
(2) 
Im Sondergebiet SO 1 sind innerhalb der im 30 m Waldabstand ausgewiesenen Baugrenzen keine 
Gebäude zum ständigen Aufenthalt von Menschen zulässig. 
 
4. Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
(1) 
Nebenanlagen für die Kleintierhaltung  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO  sind nicht zulässig. 
(2) 
Nebengebäude sind ausschließlich im Sondergebiet SO 1 zugelassen. 
 
5. Festsetzungen für Stellplätze, Carports und Garagen   

(§ 9 Abs.  Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
(1) 
Nichtüberdachte Stellplätze sind im gesamten Plangebiet zulässig. 
(2) 
Je Standplatz für Caravan und Zelt sowie je Übernachtungshütte und je  Ferienhaus ist ein 
nichtüberdachter Stellplatz für Pkw auszuweisen.  
(3) 
Carports und Garagen sind nur im Sondergebiet SO 1 zulässig. 
(4) 
Die Errichtung von Tiefgaragen ist im gesamten Plangebiet unzulässig.  
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 gemäß § 9 Abs. 4 BauGB  

 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

(§ 86 Abs. 1 LBauO M-V) 
1.1         Fassaden 
Für die Oberflächen der Außenwände der festen baulichen Anlagen sind nur zulässig: 
- glatte und feinstrukturierte Flächen, 
- Sichtmauerwerk, 
- Stahltrapezblech für Hallenbauten 
- Naturmaterialien und  
- durchsichtige Materialien. 
1.2 Dachgestaltung 
(1) 
Rohreindeckung ist unzulässig. 
(2) 
Die im Sondergebiet SO 5 geplanten Ferienhäuser sind in einheitlicher Dachgestaltung hinsichtlich 
Dachform, Dachneigung und Dacheindeckungsart zu errichten. 
1.3 Werbeanlagen  
(1) 
Werbeanlagen dürfen ausschließlich an der Stelle der Leistung flach auf der Außenwand der Gebäude 
angebracht werden oder  als freistehende Aufsteller in die Außenanlagen integriert werden. 
Die Größe der einzelnen  Werbeanlage darf 2 m² Ansichtsfläche nicht überschreiten.   
Zusätzlich ist im Eingangsbereich  des  Plangebietes  ein Aufsteller mit  einer  Ansichtsfläche  von maximal  
5 m²  zulässig. 
(2) 
Innerhalb des Plangebietes ist durch Piktogramme  auf die Lage der einzelnen Platzeinrichtungen und 
Wegebeziehungen  zu verweisen. 
 
2. Einfriedungen 

(§ 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V) 
(1) 
Für die äußere Einfriedung des Plangebietes  sind nur blickdurchlässige Zäune  bis zu einer Höhe von 1,80 
m zulässig. 
(2) 
Für die Einfriedung des Plangebietes auf der Nordseite zur Ostsee sind nur Dünenzäune (Rundholzpfosten 
mit Draht) zulässig. 
(3) 
Für Einfriedungen innerhalb des Plangebietes  und die Abgrenzung der Standplätze  sind nur 
Gehölzanpflanzungen und Benjeshecken  sowie Dünenzäune (Rundholzpfosten mit Draht) zulässig. 
 
3. Plätze für bewegliche Abfallbehälter  

(§ 86 Abs. 1 Nr.  5. LBauO M-V) 
Die Plätze für bewegliche Abfallbehälter sind so anzuordnen und durch feste Einhausungen und/oder 
Eingrünung so abzuschirmen, dass diese nicht öffentlich einsehbar sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. Punkt 1. -  3. vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 (3) LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet 
werden. 
 

III. Naturschutzrechtliche Regelungen  
gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG   

1.   Maßnahmen zur Vermeidung einer Tötung von gebäude- und baumbewohnende 
Fledermäusen 

a) Die baulichen Anlagen sowie die zu fällenden Bäume auf dem Gelände sind vor Beginn der 
baulichen Umsetzung des B-Planes von einem Fledermausexperten hinsichtlich ihrer 
Nutzungsmöglichkeiten bzw. aktuellen Nutzung als Sommer- und Winterquartier zu 
untersuchen. 

b) Werden signifikante Quartierpotenziale (gutachtliche Einschätzung) oder aktuelle 
Quartiernutzungen (Nachweis von Tieren bzw. Spuren) festgestellt, ist durch den 
Fledermausexperten die Quartierfunktion einzuschätzen und ein Zeitfenster für die Abriss- und 
Fällarbeiten vorzugeben, das die Gefährdungspotenziale minimiert. 

c) Während der Abriss-, Sanierungs- und Fällarbeiten ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
durch den Fledermausexperten vorzunehmen. Die zuvor konkretisierten Quartiere/ 
Quartierpotenziale sind nochmals auf Anwesenheit von Fledermäusen zu kontrollieren. Dies 
gilt insbesondere für solche Gebäudequartiere, deren Funktion und Besatzdichte erst durch 
Öffnung, ggf. per Handabbruch, festgestellt werden kann. Angetroffene Tiere sind zu bergen 
und artgerecht zu versorgen (z.B. Umsetzen in ein Ersatzquartier). 

d) Auf Grundlage der Kenntnisse aus 1a) und 1c) ist vom Fledermausexperten eine 
Ausführungsplanung zu entwickeln, in der Umfang, Größe und Anzahl der Ersatzquartiere zu 
beschreiben sind. Dabei sind vorzugsweise vorhandene Quartiere zu erhalten bzw. 
Ersatzquartiere standortnah im neuen Gebäudebestand bzw. im verbleibenden 
Baumbestand oder im benachbarten Waldgebiet zu integrieren. 

2.  Maßnahmen zur Vermeidung einer Störung von gebäude- und baumbewohnende 
Fledermäusen 

a) Unter Anleitung eines Fledermausexperten sind um die Ein- und Ausflüge der Ersatzquartiere 
Schutzabstände einzuhalten, um Barrieren in den Flugkorridoren zu vermeiden bzw. 
Wechselbewegungen zwischen den Quartieren und Jagdarealen zu ermöglichen. 

b) Weiterhin sind Positionierungen von Lampen und anderen Leuchtquellen unter 
Berücksichtigung der zu schützenden Fledermaushabitate festzulegen. Es sind diesbezüglich 
durch einen Fledermausexperten Vorgaben zur Beleuchtungsplanung zu entwickeln (u.a. 
Vermeidung von Beleuchtungsquellen im Bereich unmittelbarer Ein-und Ausflüge zu 
Quartieren). 

3.  Maßnahmen zur Vermeidung einer Tötung von Brutvögel bzw. einer Zerstörung von Nestern 
und Gelegen. 

Es gelten folgende Bauzeitenregelungen: 

a) Abriss baulicher Anlagen bzw. vorbereitende Arbeiten für die Gebäudesanierungen zwischen 
01. September bis 28. Februar an jenen baulichen Anlagen, an denen Nistplatzpotenziale 
festgestellt wurden 

b) sonstige Baufeldfreimachung (Baumfällarbeiten, Entfernung von Ruderalvegetation, etc.) 
zwischen 01. August bis 28. Februar 

4.  Maßnahmen zur Vermeidung einer Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten von Brutvögeln 

a) Duldung einer Wiederansiedlung von Mehlschwalben am sanierten bzw. neugebauten 
Gebäudebestand 

b) ggf. Lenkung der Wiederbesiedlung durch Angebot künstlicher Nisthilfen (Fa.SCHWEGLER) 
oder Nistbrettchen (Eigenbau) 

 

IV. Festsetzungen zur Zuordnung von Ersatzpflanzungen für zu fällende 
Bäume gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 135a und 135c 
BauGB 

 

V. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

 
Belange des Denkmalschutzes 
(1) 
Baudenkmalschutz 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. 
(2) 
Bodendenkmalschutz 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
Da jedoch jeder Zeit Funde im Plangebiet entdeckt werden können, sind folgende Hinweise zu 
beachten:  
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrüche usw.) 
Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, 
Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen 
(Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie 
Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, 
Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum 
Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den 
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des 
Gegenstandes erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens 
nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu übergeben. 
 

H/B = 900 / 2175 (1.96m²) Allplan 2021
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